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Art. 1 Beitragsregelung  
 
Gemäss Art. 6 der Statuten werden die von den einzelnen Kategorien der Vereins-
mitglieder für das laufende Vereinsjahr zu bezahlenden Mitgliederbeiträge durch 
Beschluss der ordentlichen Delegiertenversammlung festgelegt; sie werden im 
vorliegenden Beitragsreglement festgehalten.  
 

Mitgliederkategorie Dachverband Sektion Total 

Einzelmitglied 
Jahresbeitrag 

CHF 50.00 
EUR 50.00 

CHF 10.00 
EUR 10.00 

CHF 60.00 
EUR 60.00 

Einzelmitglied auf Lebenszeit 
Einmaliger Beitrag 

CHF 1'000.00 
EUR 1’000.00 

CHF 200.00 
EUR 200.00 

CHF1'200.00 
EUR1‘200.00 

Familien* 
und Ehepaare** 
Jahresbeitrag 

CHF 75.00 
EUR 75.00 

CHF 15.00 
EUR 15.00 

CHF 90.00 
EUR 90.00 

juristische Personen und 
Rechtsgemeinschaften des 
privaten und öffentlichen 
Rechts sowie staatliche und 
nichtstaatliche Organisationen 
Jahresbeitrag 

CHF 250.00 
EUR 250.00 

CHF 50.00 
EUR 50.00 

CHF 300.00 
EUR 300.00 

Juniorenmitglied bis 26 Jahre 
(Beweispflichtig mit ID oder 
Passkopie) 
Jahresbeitrag 

CHF 25.00 
EUR 25.00 

CHF 5.00 
EUR 5.00 

CHF 30.00 
EUR 30.00 

 
*) Als Familien gelten in ungetrennter Ehe lebende, gerichtlich oder tatsächlich getrennt lebende, ge-

schiedene, ledige oder verwitwete Eltern, welche mit unmündigen Kindern, die unter ihrer elterlichen 
Sorge und Obhut stehen, in einem Haushalt zusammenleben. 

**) Als Ehepaare gelten in tatsächlich oder gerichtlich ungetrennter Ehe lebende Personen. Den Ehepaa-
ren gleichgestellt sind dauernde Lebenspartnerschaften. 

***) Als Juniorenmitglied gelten Jugendliche und junge Erwachsene bis einschliesslich dem Kalenderjahr, 
indem das 25. Lebensjahr vollendet wird. 

 

Art. 2 Schlussbestimmungen 
 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Beitragsreglements bedürfen eines Beschlusses 
der Delegiertenversammlung. 
 
Dieses Beitragsreglement wurde von der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 
04.05.2024 genehmigt und tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
Aarau, 04.05.2024 
 
VFB Verein Furka-Bergstrecke 
Namens des Zentralvorstandes 
 
 
 
Peter Lerch Bernd Hillemeyr 
Zentralpräsident Vizepräsident 


